
Verfügung

1. Das Ermittlungsverfahren wird vorläufig eingestellt (§ 143 Ziff.2 StPO).
2. Vorgang aus dem Tagebuch austragen und registrieren.
3. Mitteilung an den LPG-Vorsitzenden Walter S...
4. Übergabe der Akte an den Staatsanwalt des Kreises H... mit dem Vorschlag,

a) den Erlaß eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten zu beantragen,
b) den Beschuldigten zur Fahndung auszuschreiben.

H..., den 22. Mai 1976

Leiter der Abteilung Kriminalpolizei 

Vogel
Hauptmann der К

Benachrichtigung des LPG-Vorsitzenden Walter S . . .

Kopfbogen

Werter Genosse Vorsitzender!

Das am 15. Mai 1976 gegen den Rentner Anton P... eingeleitete Ermittlungsver
fahren wegen Brandstiftung in einer Scheune der LPG „Einheit" ist mit dem 
heutigen Tage vorläufig eingestellt worden. Der Beschuldigte ist flüchtig. Sein 
Aufenthalt ist nicht bekannt, er wird deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Das 
Ermittlungsverfahren wird fortgesetzt, sobald der Beschuldigte aufgegriffen wird. 
Falls Sie selbst Hinweise erhalten, die zur Ergreifung des Flüchtigenführen können, 
bitten wir Sie, uns solche Hinweise unverzüglich mitzuteilen.

Gegen diese Entscheidung steht Ihnen nach § 91 StPO das Recht der Beschwerde 
an den Staatsanwalt des Kreises H... zu.

Mit sozialistischem Gruß 

V o g e l
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